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 Ausgabe Januar 2023

GPR
Pilotierung eines neuen Raumkon-
zepts an der Liegenschaft der GZD 
am Stubbenhuk 3-5 in Hamburg
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Am Standort Hamburg der General-
zolldirektion sind derzeit nominell 
mehr Kolleginnen und Kollegen 
beschäftigt, als Büroarbeitsplätze 
zur Verfügung stehen. Im Gegen-
satz dazu sind zahlreiche Büros vor 
allem aufgrund der Inanspruch-
nahme von Mobilen Arbeiten nicht 
dauerhaft besetzt. Um dieses Span-
nungsverhältnis aufzulösen, wurde 
dem Gesamtpersonalrat durch die 
GZD ein neues Konzept zu einer zu-
kunftsfähigen und flexiblen Raum-
nutzung am Standort der General-
zolldirektion am Stubbenhuk 3-5,  
5. Obergeschoss in Hamburg vorge-
stellt. Die geplante Neustrukturie-

rung und Umsetzung der Raumbe-
legung ist das erste Projekt in dieser 
Form und diesem Themenbereich in 
der Zollverwaltung. Für die Umset-
zung der neuen Raumnutzung soll 
die Raumbuchungssoftware raum]
für[raum benutzt werden. Jede Pi-
lotierung einer Software-Lösung 
die zumindest theoretisch geeignet 
ist, eine Verhaltens- und Leistungs-
kontrolle durchzuführen, ist durch 
den zuständigen Personalrat zu-
stimmungspflichtig. Am 23. Januar 
hat daher der Leiter des Referats 
DI.A.3 (neu) LRD Plötz mit seinem 
Team dem GPR im Rahmen einer 
Gemeinschaftlichen Besprechung
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die grundlegende Konzeption und 
alle Funktionen der Raumbu-
chungssoftware vorgestellt.
Die sich verändernde Arbeitskultur 
(u.a. Mobiles Arbeiten) erfordert 
eine grundlegende Neuausrichtung 
der bisherigen Flächen- und Aus-
stattungskonzepte in den dienst-
lichen Liegenschaften. Das Be-
standsgebäude in Hamburg und 
die darin ansässigen Arbeits- und 
Fachbereiche bieten mit ihren ver-
gleichsweisen homogen ausgestat-
teten und genutzten Arbeitsplät-
zen gute Grundvoraussetzungen 
für eine Pilotierung neuer Formen 
der Raumnutzung. In der neuen 
Arbeitswelt wird das Büro immer 
mehr als Ort der Zusammenkunft 
gesehen, an dem Beschäftigte vor 
allem mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen interagieren sollen. Dies 
ist ein oft unterschätzter Aspekt, 
auch im Hinblick auf die Fürsorge-
verantwortung des Arbeitgebers. 
Das neue Raumkonzept ist nach 
dem sogenannten Multispace-Kon-
zept gestaltet. In diesen Arbeitsum-
gebungen ist es möglich sowohl 
die Arbeitsweise als auch den Ar-
beitsplatz zu wechseln. Dabei wird 
eine Kombination aus verschiede-
nen Büroarten und anderen großen 
Flächen sowie Funktionsräumen 
geschaffen, die flexibel je nach Be-
dürfnis angepasst und genutzt wer-
den können. Die Arbeitsplätze am 
Dienstort Hamburg-Stubbenhuk 
sind zukünftig nicht mehr perso-
nen-, sondern aufgabenbezogen 
ausgestaltet. Zunächst sind kei-
ne Baumaßnahmen geplant, um 
die Gebäudestruktur auf größere 
Räumlichkeiten anzupassen.

Folgende Raumarten sollen es 
künftig geben:
•	 Einzelbüros / flexibel nutzba-

re Standardbüroräume (feste 
Büros für Schwerbehinderte 
Kolleginnen und Kollegen sind 
geplant.

•	 Homebase (einzelne Teams 
sollen die Möglichkeit haben in 
relativer Nähe zueinander Bü-
ros buchen zu können, ggf. sol-
len Teaminterne Arbeitsmittel 
dort vorgehalten werden) 

•	 Klassischer Besprechungs- 
oder Konferenzraum, 
„Thinktank“ oder kleiner Be-
sprechungsraum, 

•	 Moderne Meeting-Räume, Pro-
jekträume

•	 Moderne Begegnungsflächen, 
Sport- und Kreativräume und 

•	 Funktionsräume (zum Beispiel 
für IT, Arbeitsmittelverwaltung)

Bei der zukünftigen Raumnutzung 
gilt das Prinzip des Desk-Sharings 
(mehrere Beschäftigte, ggf. auch 
teamübergreifend teilen sich einen 
Büroarbeitsplatz), welches über die 
neue Raumbuchungssoftware fle-
xibel eingesetzt werden kann. Es 
werden Homebases eingerichtet, 
denen kleine Teams (4-5 Beschäf-
tigte) zugeordnet werden. Außer-
dem werden mit den freiwerden-
den Kapazitäten mehr kleinere 
Besprechungsräume, Projektzonen 
und andere Funktionsräume einge-
richtet. Das klassische Einzelbü-
ro bleibt bestehen, wird aber nicht 
mehr fest zugeteilt. 
Persönliche Gegenstände der Be-
schäftigten sollen in der Homeba-
se im zugeteilten abschließbaren 
Schrank untergebracht werden. 

Alle Teammitglieder der jeweiligen 
Homebase haben in vordefinierten 
Schließkreisen Zugang zu ihrer Ho-
mebase.
Alle Arbeitsplätze werden mit ei-
nem Mindeststandard an IT, Mö-
beln und Materialien ausgestattet. 
Es werden derzeit überall ein elek-
trisch höhenverstellbarer Schreib-
tisch, ein Standard Bürodrehstuhl, 
ein Monitor, eine Tastatur, eine 
Maus, eine Docking-Station, ein 
Telefon sowie grundsätzliche Bü-
romaterialien zu finden sein. Einige 
Büros werden darüber hinaus mit 
einem zweiten Bildschirm ausge-
stattet. Zur Arbeit muss man nur 
noch sein Headset und sein Note-
book mitbringen.
Der GPR steht einer Pilotierung 
im 5. Stock der GZD Liegenschaft 
Hamburg-Stubbenhuk offen gegen-
über. Für das Gremium ist vor allem 
die anschließende Auswertung der 
Pilotierungsergebnisse von beson-
derer Bedeutung, damit vor einen 
etwaigen Rollout in den Echtbetrieb 
alle „Kinderkrankheiten“ beseitigt 
werden können und die GZD bereits 
ausreichend Erfahrungen sammeln 
kann. Der aufgrund zahlreicher 
Faktoren nicht aufzuhaltende Wan-
del in der Arbeitswelt wird große 
Veränderungen mit sich bringen. 
Für den GPR ist es von überragen-
der Bedeutung, dass die Beschäf-
tigten bei den anstehenden Verän-
derungen mitgenommen werden. 
Gerade die Einführung von Softwa-
re-Lösungen bedarf höchstmögli-
cher Akzeptanz beim zukünftigen 
Nutzerkreis. Wir werden über die 
weiteren Entwicklungen berichten.

Jährliche Unterweisung Arbeits- und Gesundheits-
schutz

Der Gesamtpersonalrat hat meh-
rere Eingaben seiner verselbstän-
digten Personalräte zum Thema 
Unterweisung der Beschäftigten im 
Bereich Arbeits- und Gesundheits-
schutz bekommen. Alle Beschäftig-
ten der Generalzolldirektion müs-
sen einmal im Jahr zu den aktuellen 

Entwicklungen im Bereich Arbeits- 
und Gesundheitsschutz unterwie-
sen werden. Die GZD hat bereits 
mit einer Verfügung vom Dezember 
2022 klargestellt, dass die während 
der Pandemie praktizierte Möglich-
keit zur Unterweisung der Beschäf-
tigten per Zusendung von Unter-

weisungsunterlagen ohne aktiven 
Vortrag bzw. zum Selbststudium 
aufgehoben ist. Eine Rückkehr zur 
Verfahrensweise vor der Pandemie 
ist somit für den Gesamtpersonal-
rat selbstverständlich. Einzig die 
Mittel zur Unterweisung sind von 
den bekannten Präsenzveran-
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Direktionen/  
Leitungsstab

Kopfzahlen 
01.01.2023

Zur Verfügung stehende  
Mittel

Vergabemöglichkeiten*

I 375 59.903,93 € 59

II 743 118.689,66 € 118

III 10 1.597,44 € 1

IV 20 3.194,88 € 3

V 6 958,46 € 1

VI 10 1.597,44 € 1

VII 9 1.437,69 € 1

VIII 241 38.498,26 € 38

IX 405 64.696,25 € 64

X 213 34.025,44 € 34

P/Leitungsstab 13 2.076,67 € 2

Gesamt 2.045 326.676,12 € 322

staltungen durch Digitale- bzw. 
Hybridansätze erweitert worden. 
Unabhängig davon, welche Form 
der Vermittlung in den einzel-
nen Organisationseinheiten ge-
wählt wird, sind grundsätzlich nur 
synchrone Unterweisungen zuge-
lassen (synchron bedeutet, dass 
Unterweisende und Unterwiesene 

gleichzeitig in einem fest definier-
ten Zeitraum mit fixem Start- und 
Endzeitpunkt an einer Unterwei-
sung teilnehmen).
Der Gesamtpersonalrat wird nun 
zeitnah Gespräche mit der Verwal-
tung aufnehmen, wie eine Umset-
zung der o.g. Verfügung im Sinne 
von Beschäftigten und unterwei-

senden Vorgesetzten gewährleistet 
werden kann. Auch soll erörtert 
werden, welche Unterstützungs-
leistungen durch die GZD für die 
Organisationseinheiten vor Ort ge-
troffen werden können. Über den 
Inhalt der Gespräche werden wir 
berichten.


